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Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat stimmt der Aufnahme des Tagesordnungspunktes „Behandlung weiterer 
Gegenstände“ am Ende des öffentlichen Teils einer jeden Stadtratssitzung zu. 
 

Sachstandsbericht: 
 
Mit Schreiben vom 13.02.2012 beantragte die SPD-Stadtratsfraktion, in jeder 
Stadtratssitzung als letzten Tagesordnungspunkt im öffentlichen Teil eine „Allgemeine 
Aussprache“ in die Tagesordnung aufzunehmen. Für diesen Tagesordnungspunkt sei eine 
maximale Beratungsdauer von 30 Minuten vorzusehen. Die Redezeit sei dabei auf 5 Minuten 
pro Redner zu begrenzen. 
 
Anträge außerhalb der Tagesordnung zu stellen bzw. Anfragen an den Vorsitzenden zu 
richten, ist nach der geltenden Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Amberg bereits 
jetzt möglich. Allerdings stand solchen Anliegen ggf. eine zeitliche Einschränkung („keine 
Behandlung mehr nach 19.00 Uhr“) entgegen, die sich der Stadtrat in der Vergangenheit 
selbst vorgegeben hat. 
 
Um die Behandlung künftig generell sicherzustellen, empfiehlt die Verwaltung, den Vorschlag 
der SPD-Stadtratsfraktion aufzugreifen, am Ende des öffentlichen Teils einer jeden 
Stadtratssitzung den Tagesordnungspunkt „Behandlung weiterer Gegenstände“ vorzusehen 
und wie alle weiteren Tagesordnungspunkte abzuarbeiten. Auf eine zeitliche Beschränkung 
und damit starre Festlegung sollte dabei aber verzichtet werden; ggf. steht nach der 
Geschäftsordnung als Regulativ das Instrument des Geschäftsordnungsantrages zur 
Verfügung. 
 
Im Hinblick auf eine möglichst sachgerechte Behandlung/Beantwortung wird in diesem 
Zusammenhang auf § 22 Abs. 5 der Geschäftsordnung hingewiesen.  
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